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Text 

Mindestvorgaben zur Flächenbewirtschaftung 

§ 2. Landwirtschaftliche Flächen müssen über die Vegetationsperiode zumindest eine Begrünung 
aufweisen. Sie sind durch jährlich, bei Bergmähdern spätestens jedes zweite Jahr, durchgeführte 
Pflegemaßnahmen unter Hintanhaltung einer Verbuschung, Verwaldung oder Verödung in einem 
zufriedenstellenden agronomischen Zustand zu erhalten, soweit nicht aufgrund von 
naturschutzrechtlichen Vorgaben oder im Rahmen sonstiger vertraglicher Programme oder 
projektorientierter Vereinbarungen eine abweichende Vorgangsweise vorgesehen ist. 


